
Schützenkollegium der 
Stadtoldendorfer Schützenvereine         Stadtoldendorf, im Juni 2024 

 

                                                                                                                                         
                                          
 
 
Tag der Austragung:  Samstag, 01.06.2024 | Beginn: 09:30 Uhr | Meldeschluss. 12:30 Uhr 
     
Ort der Austragung:  Schießsportzentrum des SV von 1862 zu Stadtoldendorf e.V., Schützenhaus 

Mittendorff’s Park 
 
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Schützinnen und Schützen, die einem der vier 
    Stadtoldendorfer Schützenvereine angehören und 18 Jahre oder älter sind. 
 
Waffenart:   KK-Sportgewehr gem. Ziff. 1.41 der SpO des DSB. Zielhilfsmittel sind nicht gestattet. 

Jeder Schützenverein stellt zwei Gewehre ab, die von den Aufsichtshabenden 
gekennzeichnet werden. Die Benutzung eigener Gewehre bleibt den Teilnehmern / 
Teilnehmerinnen freigestellt. 

 
Anschlag:   Stehend aufgelegt, gem. Ziff. 9.1.4 der SpO des DSB. 
 
Schusszahl:   5 Wertungsschüsse auf elektronischer Anlage. Nur das Schussbild wird angezeigt;  
     nicht jedoch der Grad der erzielten Hundertstel der Ringzahl. 
     Es werden 3 Probeschüsse gewährt. 

Jeder Schütze hat die Anzahl seiner erhaltenen Munition selbst zu kontrollieren. 
 
Wertung:   Die Teilerermittlung erfolgt durch Computerauswertung. 

Der/Die Schütze/in mit dem niedrigsten Teiler ist Stadtkönig bzw. 
Stadtkönigin 
Für die Auswertung zeichnet sich das Stadtoldendorfer Schützenkollegium 
verantwortlich. 

    Die Auswertung erfolgt im Anschluss an das Schießen, durch den 
    Schützenkollegiumssprecher und seine(n) Stellvertreter. 
     

Der/Die Stadtkönig/in erhält einen Geldpreis von 150.- € und die 
    Königsscheibe. 
  
    Der/Die Stadtkönig/in hat keinen Anspruch auf diese Preise. 
    Die Karenzzeit beträgt 5 Jahre. 
 
Startgeld:   Das Startgeld beträgt 5.- €, einschließlich Munition und Versicherung. 
 
Proklamation:   Die Proklamation des Stadtkönigs bzw. der Stadtkönigin erfolgt gemeinsam 

mit dem/der Bürgerkönig/in und dem/der Jugendkönig/in sowie der Bekanntgabe 
der übrigen Preisträger, direkt im Anschluss an das Schießen. 

 
 
 
Änderungen der Ausschreibung in Organisation und Ablauf behält sich der Veranstalter ausdrücklich vor. 
 
Durch die Teilnahme am Stadtkönigsschießen der Stadt Stadtoldendorf werden die vorstehenden Bedingungen 
anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
Schützenkollegiumssprecher und Stellvertreter: Wolfgang Anders, Dirk Verwohlt und Michael Wuttke. 
 
     

   Ausschreibung 
 

   Stadtkönigsschießen 2024 
 

    Stadtkönig und Stadtkönigin 


